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Merkblatt 

Ersatzbaustoffverordnung (EBV) 
 

Für Betreiber von mobilen und stationären Aufbereitungsanlagen von minerali-
schen Stoffen gelten ab 01.08.2023 folgende Regelungen: 

I. Annahme von mineralischen Abfällen 

Bei jeder Anlieferung von mineralischen Abfällen ist unverzüglich eine Annahmekontrolle mit 
Sichtkontrolle und Feststellung zur Charakterisierung durchzuführen und deren Ergebnis zu 
dokumentieren. Details zur Annahmekontrolle sind in § 3 EBV geregelt. 

II. Herstellen von mineralischen Ersatzbaustoffen und Güteüberwachung 

Wer mineralische Ersatzbaustoffe in seiner Aufbereitungsanlage herstellen will, hat zwingend 

eine Güteüberwachung durchzuführen. Ausgenommen hiervon ist unbelasteter Gleisschotter 

in einer Körnung ab 31,5 mm, sofern er als Schotterunterbau nach den Einbauweisen B 1 bis 

B 4 der Anlage 3 der EBV in Gleisbauwerken wieder eingebaut wird. Die Güteüberwachung 

besteht aus: 

1. Dem Eignungsnachweis 

Dieser umfasst die Erstprüfung und die Betriebsbeurteilung durch eine Überwachungs-

stelle. Im Rahmen der Erstprüfung wird festgestellt, ob die hergestellten mineralischen 

Ersatzbaustoffe die geltenden Materialwerte einhalten oder Schadstoffe enthalten, für 

die in der EBV keine Materialwerte festgesetzt sind. 

Neben der Ermittlung der Materialwerte umfasst die Erstprüfung die Feststellung, ob die 

vorgegebenen Überwachungswerte eingehalten werden. Nachdem es sich hierbei um 

eine materialbezogene Untersuchung handelt, muss die Erstprüfung für jeden herge-

stellten Ersatzbaustoff jeweils separat erfolgen. 

Im Rahmen der Betriebsbeurteilung wird abgeprüft, ob die Anlage aufgrund ihrer techni-

schen Anlagenkomponenten, ihrer Betriebsorganisation und personellen Ausstattung 

geeignet ist und der Betreiber der Aufbereitungsanlage die Gewähr dafür bietet, dass 

die Anforderungen der Annahme von mineralischen Abfällen sowie der Herstellung von 

mineralischen Ersatzbaustoffen (Abschnitte 2 und 3 Unterabschnitt 1 EBV) erfüllt wer-

den. Details zum Eignungsnachweis sind in § 5 EBV geregelt.  

Besonderheit bei mobilen Aufbereitungsanlagen: Bei jeder neuen Baumaßnahme oder 

jedem sonstigen Wechsel des Einsatzortes hat der Betreiber der Aufbereitungsanlage 

der zuständigen Behörde unverzüglich den Namen des Betreibers der Aufbereitungsan-

lage, den Einsatzort, an dem die Aufbereitungsanlage betrieben wird, und eine Kopie 

des Prüfzeugnisses vorzulegen (§ 5 Abs. 6 EBV). 

Das Prüfzeugnis über den Eignungsnachweis ist der zuständigen Behörde unverzüglich 

nach Erhalt schriftlich oder elektronisch vorzulegen. 
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2.  Der werkseigenen Produktionskontrolle 

Diese enthält eine Überwachung der für die jeweiligen mineralischen Ersatzbaustoffe 

geltenden Materialwerte (Anlage 1 der EBV) nach einem vorgegebenen Überwachungs-

turnus nach Anlage 4 Tabelle 1 der EBV. Die Probenahme und Analytik der Proben hat 

eine Untersuchungsstelle durchzuführen, die nach der DIN EN ISO/IEC 17025 „Allge-

meine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaboratorien“, Ausgabe 

März 2018, akkreditiert ist. Details zur werkseigenen Produktionskontrolle sind in § 6 

EBV geregelt. 

3. Der Fremdüberwachung 

Diese umfasst zum einen die Überwachung der für die jeweiligen mineralischen Ersatz-

baustoffe geltenden Materialwerte (Anlage 1 EBV) nach einem vorgegebenen Überwa-

chungsturnus nach Anlage 4 Tabelle 1 der EBV durch die Überwachungsstelle. Bei mo-

bilen Aufbereitungsanlagen beginnt der Überwachungsturnus mit einer Fremdüberwa-

chung bei jedem neuen Einsatzort. Zum anderen wird geprüft, ob die Annahmekontrolle 

und die werkseigene Produktionskontrolle den Anforderungen der EBV entsprechen. 

Details zur Fremdüberwachung sind in § 7 EBV geregelt. 

Besonderheit bei mobilen Aufbereitungsanlagen: Abweichend von Anlage 4 Tabelle 1 

der EBV beginnt der Überwachungsturnus mit einer Fremdüberwachung bei jedem 

neuen Einsatzort.  

Werden Mängel im Rahmen der Fremdüberwachung durch die Überwachungsstelle 

festgestellt, wird entsprechend den Vorgaben des § 13 EBV vorgegangen. Die zustän-

dige Behörde wird im Falle der Einstellung der Fremdüberwachung informiert und hat 

die Aufbereitungsanlagen, für die die Fremdüberwachung eingestellt ist, auf ihrer Inter-

netseite bekannt zu geben. 

Der Eignungsnachweis als auch die Fremdüberwachung sind zwingend von einer Überwa-

chungsstelle durchführen zu lassen, die 

a) nach den „Richtlinien für die Anerkennung von Prüfstellen für Baustoffe und Baustoffge-

mische im Straßenbau“, Ausgabe 2015 – RAP Stra 15 – der Forschungsgesellschaft für 

Straßenbau- und Verkehrswesen (FGSV) für die Fachgebiete D oder I anerkannt ist oder 

b) nach der DIN EN ISO/IEC 17065 „Konformitätsbewertung – Anforderungen an Stelle, 

die Produkte, Prozesse und Dienstleistungen zertifizieren“, Ausgabe Januar 2023, ak-

kreditiert ist. 

Klassifizierung des mineralischen Ersatzbaustoffs: Der hergestellte mineralische Ersatz-

baustoff ist unverzüglich nach der Bewertung der Untersuchungsergebnisse der Güteüberwa-

chung in eine Materialklasse einzuteilen (§ 11 EBV). 

III. Inverkehrbringen von mineralischen Ersatzbaustoffen 

Mineralische Ersatzbaustoffe dürfen nur in den Verkehr gebracht werden, wenn der Eignungs-

nachweis erbracht und der zuständigen Behörde das Prüfzeugnis vorgelegt wurde. 

Hinweis: Für dessen Erstellung und Vorlage bei der Behörde gewährt die EBV den Anlagen-

betreibern eine Übergangsfrist nur bis zum 01.12.2023 (§ 27 Abs. 1 und 2 EBV)! Aufgrund 



 Landratsamt Zollernalbkreis 
Umwelt und Abfallwirtschaft 
Abfallüberwachung 

  Merkblatt 
Ersatzbaustoffverordnung (EBV) 

Aufbereitungsanlagen 

   

 

Seite 3 von 3 

begrenzter Kapazitäten bei den Überwachungs- und Untersuchungsstellen empfehlen 

wir den Betreibern von Aufbereitungsanlagen sich rechtzeitig vor Inkrafttreten der EBV 

zum 01.08.2023 darum zu bemühen, für die von ihnen hergestellten Ersatzbaustoffe ent-

sprechende Eignungsnachweise zu erbringen! 

IV. Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten 

Die Prüfzeugnisse aus Güteüberwachung, die Probenahme- und Probevorbereitungsproto-

kolle und die Untersuchungsergebnisse sowie die Klassifizierung der mineralischen Ersatz-

baustoffe sind unverzüglich nach Erhalt und fortlaufend zu dokumentieren und ab ihrer Aus-

stellung 5 Jahre aufzubewahren. Das Prüfzeugnis über den Eignungsnachweis ist für die 

Dauer des Anlagenbetriebs aufzubewahren. 

V. Lieferschein 

Der Verbleib eines mineralischen Ersatzbaustoffs oder eines Gemischs ist vom erstmaligen 

Inverkehrbringen bis zum Einbau in ein technisches Bauwerk zu dokumentieren. Hierzu hat 

der Betreiber der Aufbereitungsanlage spätestens bei der Anlieferung einen Lieferschein nach 

dem Muster in Anlage 7 der EBV auszustellen, zu unterschreiben und dem Beförderer zu 

übergeben. Der Lieferschein als Durchschrift oder Kopie ist ab dem Zeitpunkt der Ausstellung 

5 Jahre lang aufzubewahren. Details zu den Lieferscheinen sind in § 25 EBV geregelt. 

VI. Ansprechpartner 

Landratsamt Zollernalbkreis 
Hirschbergstraße 29 
72336 Balingen 
Umwelt und Abfallwirtschaft 
Abfallüberwachung 

Mail:  abfall@zollernalbkreis.de 
Tel.:  07433 92-1321 
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